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Kriterien für die Akkreditierung von Akkreditierung sagenturen 

(beschlossen auf der 45. Sitzung des Akkreditierungsrates am 15.12.2005, geändert am 

08.10.2007; der Beschluss wird am 01.01.2008 wirksam) 

 

 

Kriterium 1: Verständnis der Akkreditierungsaufgabe  

1.1 Die Agentur besitzt ein öffentlich dokumentiertes Qualitätsverständnis, aus dem sie 

die Grundlagen ihrer Akkreditierungstätigkeit ableitet. Sie orientiert ihre Tätigkeit am Ziel 

der Qualitätserhöhung und legt die Hauptverantwortung der Hochschulen für Profil und 

Qualität von Studium und Lehre zugrunde. 

1.2 Die Agentur akkreditiert hochschultypenübergreifend und bei der Zulassung für Pro-

grammakkreditierungen auch fächerübergreifend. 

1.3 Für die Zulassung zur Programmakkreditierung weist die Agentur interne Verfahren, 

Regeln und Expertise nach, welche die Anwendung der „Kriterien für die Akkreditierung 

von Studiengängen“ und der „Allgemeinen Regeln für die Durchführung von Verfahren zur 

Akkreditierung und Reakkreditierung von Studiengängen“ gewährleistet. 

1.4 Für die Zulassung zur Systemakkreditierung weist die Agentur interne Verfahren, Re-

geln und Expertise nach, welche die Anwendung der „Kriterien für die Systemakkreditie-

rung“ und der „Allgemeinen Regeln für die Durchführung von Verfahren der Systemakkre-

ditierung“ gewährleistet. Außerdem weist die Agentur in ihren Organen Expertise in Hoch-

schulmanagement und hochschulinterner Qualitätssicherung nach. 

1.5 Beantragt die Agentur ausschließlich die Zulassung für die Systemakkreditierung, 

weist sie ihre Fähigkeit zur Durchführung von Verfahren der Programmakkreditierung ge-

mäß den nachfolgenden Kriterien nach. 

Kriterium 2: Aufbauorganisation 

2.1 Die Agentur besitzt eine eigene Rechtspersönlichkeit. Sie arbeitet nicht gewinnorien-

tiert. 

2.2 Die Agentur hat – gemäß der Zulassung für Programm- und/oder Systemakkreditie-

rung – jeweils sämtliche akkreditierungsrelevanten Aufgaben erfasst, die Zuständigkeiten, 
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Verantwortlichkeiten und Zusammensetzung ihrer Organe entsprechend geregelt und be-

teiligt die für die Aufgabenerfüllung relevanten Interessenträgerinnen und -träger (Wissen-

schaftsvertreterinnen und -vertreter, Studierende und Berufspraxisvertreterinnen und -

vertreter). 

2.3 Die Kompetenz der an den Verfahren Beteiligten hinsichtlich aller für die jeweiligen 

Prüfverfahren der Programmakkreditierung oder der Systemakkreditierung relevanten Be-

reiche ist durch geeignete Auswahlverfahren und Vorbereitung gewährleistet. 

2.4 Die einzelfallbezogene Weisungsunabhängigkeit der Organe ist gewährleistet. Dies 

gilt auch für die Unabhängigkeit und Unbefangenheit der für die Agentur tätigen Perso-

nen. 

Kriterium 3: Ablauforganisation  

Die Agentur führt Programmakkreditierung bzw. Systemakkreditierung mit einem effizien-

ten und verbindlichen Regeln folgenden Verfahren durch und gewährleistet die Durchset-

zung der Vorgaben des Akkreditierungsrates sowie die Konsistenz ihrer Entscheidungen. 

Kriterium 4: Ausstattung 

Die Agentur ist in allen erforderlichen Funktionsbereichen funktionsadäquat nachhaltig 

personell und sächlich ausgestattet. 

Kriterium 5: Internes Qualitätsmanagement 

Die Agentur besitzt und nutzt kontinuierlich ein formalisiertes internes Qualitätsmanage-

mentsystem, welches insbesondere folgende Komponenten umfasst: 

• systematische interne Rückkoppelungsprozesse und Analyse der eigenen Prozesse, 

• systematische externe Rückkoppelungsprozesse zu Hochschulen und 

• Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie von Gutachterinnen und Gut-

achtern. 

Kriterium 6: Internes Beschwerdeverfahren 

Die Agentur hat ein formalisiertes internes Verfahren zur Überprüfung von Akkreditie-

rungsentscheidungen auf Antrag einer Hochschule, das den Überprüfungsgegenstand de-

finiert. Die im Überprüfungsverfahren Entscheidenden sind weisungsfrei. 

Kriterium 7: Rechenschaftslegung  

Die Verfahren und Entscheidungen der Agentur sind transparent und werden hinreichend 

öffentlich vermittelt. 

 


